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ZUSAMMENFASSUNG

 
Das EU-Recht über die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen ist eine 

Querschnittsmaterie, welche im nationalen Recht berücksichtigt werden muss, 

insoweit es Berufe reglementiert.  

Die in Liechtenstein reglementierten Berufe finden sich jeweils in berufsspezifi-

schen  Gesetzen, z.B. im Gesetz über die Rechtsanwälte, im Ärztegesetz oder im 

Lehrerdienstgesetz. Insoweit aber Fragen der Diplomanerkennung nicht durch 

diese berufsspezifischen Gesetze beantwortet werden, gilt subsidiär das Gesetz 

vom 11. März 1998 über die Anerkennung von Hochschuldiplomen und berufli-

chen Befähigungsnachweisen. 

Mit dieser Vorlage wird vorgeschlagen, das Gesetz vom 11. März 1998 über die 

Anerkennung von Hochschuldiplomen und beruflichen Befähigungsnachweisen 

total zu revidieren. Anlass dazu gibt insbesondere die neue EU-Richtlinie 

2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, welche bis zum 20. 

Oktober 2007 umzusetzen ist. Ein Rechtsänderungsbedarf besteht jedoch auch 

aufgrund von einigen von der EFTA-Überwachungsbehörde im geltenden Recht 

festgestellten Mängeln.  

Das vorliegende Gesetz hat wie schon das total revidierte rein subsidiären Cha-

rakter. Es regelt Fragen der Diplomanerkennung, insoweit diese nicht schon 

durch die berufsspezifischen Gesetze beantwortet werden. Dabei beschränkt es 

sich auf die Regelung des Allgemeinen Systems der Anerkennung im Hinblick auf 

die ständige Niederlassung in Liechtenstein. Die automatische Anerkennung so-

wie die Dienstleistungsfreiheit werden in den berufsspezifischen Gesetzen gere-

gelt. 

ZUSTÄNDIGES RESSORT

 

Ressort Bildungswesen 

BETROFFENE AMTSSTELLEN

 

Amt für Gesundheit, Hochbauamt, Finanzmarktaufsicht (FMA), Amt für Volks-

wirtschaft, Schulamt und Stabsstelle EWR 
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Vaduz, 23. Januar 2007 

P 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Regierung gestattet sich, den interessierten Kreisen den nachstehenden Ver-

nehmlassungsbericht zur Totalrevision des Gesetzes vom 11. März 1998 über die 

Anerkennung von Hochschuldiplomen und beruflichen Befähigungsnachweisen 

zu unterbreiten. Die Vernehmlassungsfrist läuft am 18. Mai 2007 ab. 

I. VERNEHMLASSUNGSBERICHT

 

1. AUSGANGSLAGE

 

Zunächst soll kurz dargestellt werden, wie das europäische System der gegensei-

tigen Anerkennung von beruflichen Qualifikationen beschaffen ist, alsdann wie 

dieses System in Liechtenstein umgesetzt worden ist. Schliesslich soll auf den 

Revisionsbedarf eingegangen werden.  

1.1 Das europäische System der Anerkennung beruflicher Qualifikationen 

Dieses System ist zu beachten, wenn der Zugang zu einem bestimmten Beruf reg-

lementiert und ergo beschränkt ist. Es enthält Regeln, nach welchen auswärtige 

Berufsqualifikationen anzuerkennen sind. Damit wird letztlich bezweckt, die Mo-

bilität auf dem Arbeits- und Dienstleistungsmarkt zu erleichtern.  
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Es wird zwischen dem Allgemeinen und dem Sektoriellen System unterschieden. 

Im Sektoriellen System, welches durch Einzelrichtlinien abschliessend geregelt 

ist, sind bestimmte Qualifikationen auf der Grundlage europäisch harmonisierter 

Ausbildungen automatisch gegenseitig anzuerkennen. Es handelt sich um Qualifi-

kationen der folgenden Berufe: Allgemeinmediziner, Fachärzte, Krankenschwes-

tern/pfleger, Zahnärzte, Tierärzte, Hebammen, Apotheker und Architekten1. 

Demgegenüber sieht das Allgemeine System keine automatische gegenseitige 

Anerkennung vor; hingegen zeigt es auf, nach welchen Regeln bei anderen regle-

mentierten Berufen vorzugehen ist2. So sieht es vor, dass bei Lücken in der Aus-

bildung Ausgleichsmassnahmen (Eignungstest oder Anpassungslehrgang) ver-

langt werden können.  

Weder unter das Sektorielle noch unter das Allgemeine System fallen bestimmte 

handwerkliche Tätigkeiten, Tätigkeiten des Handels, gewerbliche Tätigkeiten, 

Tätigkeiten des Verkehrsgewerbes, verarbeitende Tätigkeiten, Tätigkeiten der 

persönlichen Dienste, Tätigkeiten des Versicherungsgewerbes und Tätigkeiten des 

Friseurs3. Bei diesen Berufen gibt es spezielle Anerkennungsregeln4, nach denen 

                                                

 

1 Dem Sektoriellen System liegen die folgenden Einzelrichtlinien zugrunde: 
- Richtlinie 93/16: Allgemeinmediziner und Fachärzte 
- Richtlinien 77/452 und 77/453: Krankenschwestern/pfleger 
- Richtlinien 78/686 und 78/687: Zahnärzte 
- Richtlinien 78/1026 und 78/1027:Tierärzte 
- Richtlinien 80/154 und 89/155: Hebammen 
- Richtlinien 85/432 und 85/433: Apotheker 
- Richtlinie 85/384: Architekten  

2 Dem Allgemeinen System liegen die folgenden Richtlinien zugrunde:  
- Richtlinie 89/48: Hochschulsausbildung von mindestens drei Jahren. 
- Richtlinie 92/51: sonstige Ausbildungsgänge im postsekundären Bereich sowie Ausbildungen, die einer 

kurzen oder langen Sekundarschulausbildung entspricht und gegebenenfalls durch eine Berufsausbil-
dung oder durch Berufspraxis ergänzt wird. 

- Richtlinie 2001/19: Abänderung der Richtlinien 89/48 und 92/51 (sog. SLIM-Richtlinie).  

3 Die gewerblichen Tätigkeiten sind im Gewerbegesetz vom 1. Januar 2007 geregelt. Allerdings sind nicht 
sämtliche dieser im Gewerbegesetz geregelten Tätigkeiten von der RL 99/42 gedeckt (Bsp. Elektromon-
teur, Florist, Buchhalter usw.).  

4 Richtlinie 1999/42  
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Berufserfahrung, die in anderen Mitgliedstaaten erworben wurde, eine quasi-

automatische Anerkennung bewirkt. 

System Anerkennung 

Typ gilt für  aufgrund von  bewirkt  

RL 1999/42 EG Handwerk, Handel, Gewer-
be, Verkehr, Verarbeitung, 
persönlichen Dienste, Ver-
sicherungsgewerbe, Friseur 

Nachweis 
Berufserfahrung 

automatische Aner-
kennung 

Sektorielles System Allgemeinmediziner, Fach-
ärzte, Krankenschwestern/-
pfleger, Zahnärzte, Tierärz-
te, Hebammen, Apotheker 
und Architekten 

Qualifikation im 
Rahmen einer 
europäisch harmo-
nisierten Ausbil-
dung 

automatische Aner-
kennung  

Allgemeines System alle übrigen reglementierten 
Berufe 

Überprüfung der 
Ausbildung 

keine automatische 
Anerkennung; Aner-
kennung im Einzel-
fall (allenfalls nach 
Eignungstest oder 
Anpassungslehrgang) 

Tabelle 1: System der Anerkennung von beruflichen Qualifikationen 

Das Anerkennungssystem bezieht sich sowohl auf die berufliche Niederlassung 

als auch auf die vorübergehende grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung.  

1.2 Die Umsetzung des Systems im bisherigen Recht  

1.2.1 Im Allgemeinen

 

Als Liechtenstein dem EWR beitrat, ist das europäische System der Anerkennung 

von beruflichen Qualifikationen als so genannte Querschnittsmaterie in die für 

bestimmte Berufe jeweils massgebliche Gesetzgebung eingeflossen. So finden 

sich entsprechende Regeln in den Erlassen über die Gesundheitsberufe, über die 

gewerblichen Berufe, über die Architekten, Ingenieure, Lehrer, Treuhänder, Wirt-

schaftsprüfer, Patent- und Rechtsanwälte usw., wie folgende Abbildung zeigt:  
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Reglementierte Berufe Gesetzesgrundlage Zuständige Berufszulassungs-
behörde 

Ärzte Gesetz vom 22. Oktober 2003 
über die Ärzte (Ärztegesetz) 

Amt für Gesundheit 

Nichtärztliche Berufe der 
Gesundheitspflege 

Gesetz vom 18. Dezember 
1985 über das Gesundheitswe-
sen (Sanitätsgesetz) 

Amt für Gesundheit 

Tierärzte Gesetz vom 13. Juli 1966 über 
das Veterinärwesen 

Amt für Lebensmittelkontrolle 
und Veterinärwesen 

Lehrer  Lehrerdienstgesetz vom 26. 
November 2003 

Regierung (Schulamt)  

Ingenieure und Architekten Gesetz vom 27. September 
1989 über die Berufsausübung 
der im Bauwesen tätigen In-
genieure und der Architekten 

Kommission für Ingenieure und 
Architekten (Hochbauamt) 

Rechtsanwälte Gesetz vom 9. Dezember 1992 
über die Rechtsanwälte 

FMA 

Treuhänder Gesetz vom 9. Dezember 1992 
über die Treuhänder  

FMA 

Patentanwälte Gesetz vom 9. Dezember 1992 
über die Patentanwälte  

FMA 

Wirtschaftsprüfer Gesetz vom 9. Dezember 1992 
über die Wirtschaftsprüfer und 
Revisionsgesellschaften  

FMA 

Gewerbliche Berufe  Gewerbegesetz vom 1. Januar  
2007  

Amt für Volkswirtschaft 

Tabelle 2: Überblick über die liechtensteinische Umsetzung 

In den in Tabelle 2 angeführten Gesetzen sind die vom europäischen System vor-

geschriebenen Mechanismen jedoch nicht nach einem einheitlichen Muster umge-

setzt worden. Vielmehr hat sich ergeben, dass die verschiedenen Richtlinien in 

den liechtensteinischen Gesetzen und Verordnungen recht unterschiedlich umge-

setzt wurden, dies entsprechend den in den einzelnen Berufsfeldern gegebenen 

Interessenlagen. Damit die betreffenden allgemeinen Anerkennungsregeln nicht in 

jedem berufsfeldspezifischen Erlass wiederholt werden mussten, wurde die Aner-

kennung von Hochschuldiplomen und beruflichen Befähigungsnachweisen ergän-

zend in einem subsidiären Erlass geregelt (siehe nachfolgend Ziff. 1.3.2).  
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1.2.2 Das Gesetz über die Anerkennung von Hochschuldiplomen und beruflichen 

Befähigungsnachweisen vom 11. März 1998

 

Mit diesem Gesetz wurden die beiden (heute überholten) Allgemeinen Diploman-

erkennungsrichtlinien5 in nationales Recht umgesetzt. Das Gesetz gilt also für alle 

Angehörigen eines Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), 

die als Selbständige oder abhängig Beschäftigte einen reglementierten Beruf in 

Liechtenstein ausüben wollen. Das Gesetz gilt gemäss Art. 2 jedoch nicht:  

- für Berufe, die Gegenstand einer Einzelrichtlinie sind (Sektorielles System),  

- für bestimmte Tätigkeiten des Handwerks, des Handels, des Gewerbes, des 

Verkehrs, der Verarbeitung, der persönlichen Dienste, des Versicherungsge-

werbes sowie für den Friseur, und  

- für Rechtsanwälte, Treuhänder, Patentanwälte und Wirtschaftsprüfer. 

Das Gesetz übernimmt die in den beiden (heute überholten) Allgemeinen Diplom-

anerkennungsrichtlinien definierten Fachbegriffe und Anerkennungsmechanis-

men. Als Grundsatz hält es in Art. 4 fest, dass die berufliche Befähigung eines 

EWR-Angehörigen der Befähigung zur Ausübung eines reglementierten Berufes 

gemäss liechtensteinischen Rechtsvorschriften gleichgestellt ist, wenn: 

- die berufliche Befähigung in einem EWR-Mitgliedstaat erworben oder von 

einem EWR-Mitgliedstaat anerkannt wurde; und 

- die in diesem Gesetz genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Die Gleichstellung kann jedoch davon abhängig gemacht werden, dass die für die 

Ausübung des betreffenden Berufs erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, die 

in den im EWR erworbenen Befähigungen nicht enthalten sind, in einem Anpas-

                                                

 

5 Richtlinie 89/48 (Hochschulsausbildung von mindestens drei Jahren), Richtlinie 92/51 (sonstige Ausbil-
dungsgänge im postsekundären Bereich sowie Ausbildungen, die einer kurzen oder langen Sekundarschul-
ausbildung entspricht und gegebenenfalls durch eine Berufsausbildung oder durch Berufspraxis ergänzt 
wird)  
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sungslehrgang erworben oder in einer Eignungsprüfung nachgewiesen werden. 

Anpassungslehrgang und Eignungsprüfung erstrecken sich dabei auf eine Aus-

wahl der Inhalte, die bei einem Vergleich mit den liechtensteinischen Anforde-

rungen in der bisherigen Ausbildung des Antragstellers nicht enthalten sind und 

deren Beherrschung eine wesentliche Voraussetzung für die Ausübung des Beru-

fes im Aufnahmestaat ist. Art. 6 des Gesetzes regelt alsdann das Verfahren; insbe-

sondere weist er darauf hin, dass der Antragsteller bei Ausgleichsmassnahmen das 

Wahlrecht hat.  

Im Weiteren definiert das Gesetz ausführlich die Ausgleichsmassnahmen (Art. 7 

und 8) und Anerkennungsregeln (Art. 9 bis 26). Im dritten Abschnitt des Gesetzes 

werden die Belege und Dokumente, welche vom Antragsteller im Gleichstel-

lungsverfahren verlangt werden können, aufgeführt und beschrieben (Art. 27 bis 

29). Schliesslich werden weitere Besonderheiten geregelt, insbesondere das Recht 

zur Führung der Berufsbezeichnung (Art. 31 bis 33).  

1.3 Mängel im bestehenden System - Revisionsbedarf 

1.3.1 Von der ESA geltend gemachte Mängel

 

Bemängelt werden die folgenden Punkte im geltenden Recht: 

- Falschumsetzung des Allgemeinen Systems (Richtlinie 89/48/EG und 

92/51/EG) in Bezug auf die Berufe des Rechtsanwalts, Patentanwalts, Wirt-

schaftsprüfers und des Treuhänders6; 

- Nichtumsetzung der SLIM-Richtlinie 2001/19/EG7,8; 

                                                

 

6 Kritikpunkte: Erfordernis des Wohnsitzes im EWR für die Niederlassung, Kumulierung von Ausgleichs-
massnahmen, fehlende individuelle Beurteilung der Kenntnisse, Voraussetzung der Eignungsprüfung bei 
der vorübergehenden grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung durch den Patentanwalt.  

7 Die SLIM-Richtlinie ändert die Richtlinien 89/48/EWG und 92/51/EWG über das Allgemeine System der 
Diplomanerkennung sowie die sektoralen Anerkennungsrichtlinien insbesondere in folgenden Punkten ab:  
- Der Begriff der „reglementierten Ausbildung“ gelangt auch in den Anwendungsbereich von RL 89/48;  
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- Nicht vollständige Umsetzung der Architekten-Richtlinie 85/384/EWG9. 

Die Gesetzesvorlage dient dazu, einige dieser Mängel zu beheben. Damit alle 

Mängel behoben werden können, sind allerdings weitere Abänderungen in den 

betroffenen berufsspezifischen Gesetzen erforderlich. Entsprechende Gesetzesab-

änderungsvorlagen finden sich in Vorbereitung.  

1.3.2 Revisionsbedarf aufgrund der neuen Richtlinie 2005/36/EG über die Aner-

kennung von Berufsqualifikationen

 

Mit der neuen Richtlinie 2005/36/EG (siehe Beilage 1) werden alle Richtlinien 

des Allgemeinen und des Sektoriellen Systems sowie die Richtlinie 1999/42 auf-

gehoben und durch eine einzige neue Richtlinie ersetzt. Damit wird insbesondere 

bezweckt:  

- die Konsolidierung der geltenden Richtlinien,  

- die Erleichterung der vorübergehenden Erbringung von Dienstleistungen10,  

                                                                                                                                     

 

- Im Allgemeinen System ist die Berufserfahrung nach Diplomerwerb bei der Prüfung des Anerken-
nungsantrages zu berücksichtigen; 

- Erleichterung des Nachweises über die finanzielle Leistungsfähigkeit; 
- Verbesserung der Rechtssicherheit bei der Anerkennung von Drittstaatsdiplomen; 
- Vereinfachung des Verfahrens über die automatische Anerkennung von Qualifikationen im Gesund-

heitsbereich (Nachführung der Listen).  

8 Kritikpunkte: Verweise des nationalen Rechts auf aufgehobene Richtlinienbestimmungen, keine Berück-
sichtigung von Drittstaatsdiplomen, mangelnde Umsetzung im Hinblick auf die Anerkennung von "regle-
mentierten Ausbildungen" und ausländischen Bescheinigungen.   

9 Kritikpunkte: mangelnde Umsetzung im Hinblick auf Verfahrensfristen und die Anerkennung von ausländi-
schen Bescheinigungen.  

10 Bisher konnten die im Rahmen der Richtlinien vorgesehenen Anerkennungsregeln und besonders die 
Ausgleichsmassnahmen (Eignungsprüfung und Anpassungslehrgang) tatsächlich ein Hindernis für die 
Erbringung von Dienstleistungen darstellen. Die Europäische Kommission hatte daher bis anhin die An-
sicht vertreten, dass die Richtlinien im Falle der Dienstleistungserbringung unter Berücksichtigung der 
betreffenden Tätigkeit und ihres vorübergehenden Charakters ausgelegt werden müssen. Der Europäische 
Gerichtshof hat in seinem Urteil Dennemeyer (C-76/90) festgestellt, dass „ein Mitgliedstaat… die Erbrin-
gung von Dienstleistungen in seinem Hoheitsgebiet nicht von der Einhaltung aller Voraussetzungen abhän-
gig machen“ darf, „die für eine Niederlassung gelten, und damit den Bestimmungen des EWG-Vertrags, 
deren Ziel es gerade ist, die Dienstleistungsfreiheit zu gewährleisten, jede praktische Wirksamkeit zu neh-
men“. Mit der neuen Richtlinie soll im Falle der Dienstleistungserbringung ein flexibleres Anerkennungs-
verfahren zur Anwendung kommen. Beschränkungen wie Genehmigungserfordernisse oder Eignungsprü-
fungen sind zu rechtfertigen und am Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu messen. 
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- die Vereinfachung der Regeln über die Anerkennung von Berufsqualifikatio-

nen und der Verwaltung des Anerkennungssystems.  

Die Richtlinie 2005/36 wurde am 6. Juni 2005 vom Rat verabschiedet und befin-

det sich derzeit in der Übernahme in das EWR-Abkommen (die Richtlinie ist von 

allen drei EWR/EFTA-Partnern als EWR-relevant beurteilt worden). Sie ist bis 

spätestens 20. Oktober 2007 umzusetzen.  

Diese Richtlinie verändert das System der Anerkennung von Berufsqualifikatio-

nen zwar nicht grundsätzlich, sie erleichtert aber die Durchlässigkeit zwischen den 

Ausbildungsniveaus und vereinheitlicht das Anerkennungsverfahren. Es ist sinn-

voll, diese Konsolidierung und Vereinfachung von EU-Recht auch im nationalen 

Recht nachzuvollziehen, insbesondere beim Allgemeinen System.  

Nach der bisherigen Regelungen waren die zahlreichen Änderungen in den An-

hängen zu den EU-Richtlinien jeweils über Beschluss des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses ins nationale Recht zu implementieren, auch wenn eine Änderung 

keine praktische Relevanz für Liechtenstein hatte11. Dieser aufwändige und für die 

Praxis wenig relevante erhebliche Gesetzgebungsaufwand lässt sich durch Ver-

weise im Gesetz auf das massgebliche EWR-Recht vermeiden.  

                                                                                                                                     

  

11 Siehe die Verordnung vom 30.10.2001 über die Anerkennung von Hochschuldiplomen und beruflichen 
Befähigungsausweisen, LGBl. 2001 Nr. 178.  
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2. UMSETZUNG DER RICHTLINIE 2005/36/EG 

 

2.1 Was beinhaltet die Richtlinie 2005/36/EG ? 

2.1.1 Geltungsbereich

 

Die Richtlinie gilt für alle Angehörigen eines Mitgliedstaats, die als Selbstständi-

ge oder abhängig Beschäftigte einen reglementierten Beruf in einem anderen Mit-

gliedstaat ausüben wollen als dem, in dem sie ihre Berufsqualifikationen erwor-

ben haben. Die Anerkennung der Berufsqualifikationen ermöglicht dem Betroffe-

nen im Aufnahmemitgliedstaat den Zugang zu dem Beruf, für den er qualifiziert 

ist, sowie seine Ausübung unter den gleichen Voraussetzungen, die für die Ange-

hörigen des Aufnahmemitgliedstaats gelten, wenn der betreffende Beruf dort reg-

lementiert ist. Die Richtlinie unterscheidet zwischen „Dienstleistungsfreiheit“ und 

„Niederlassungsfreiheit“ und stützt sich dabei auf die vom Europäischen Ge-

richtshof genannten Kriterien: Dauer, Häufigkeit, regelmässige Wiederkehr und 

Kontinuität der Leistungserbringung. 

2.1.2 Erleichterung der Dienstleistungsfreiheit

 

Zweck der Richtlinie ist es unter anderem, die zeitweilige und gelegentliche 

Erbringung von Dienstleistungen zu erleichtern: Jeder rechtmässig in einem Mit-

gliedstaat niedergelassene Angehörige der Gemeinschaft darf unter der Berufsbe-

zeichnung seines Herkunftsmitgliedstaats zeitweilig und gelegentlich in einem 

anderen Mitgliedstaat Dienstleistungen erbringen, ohne die Anerkennung seiner 

Qualifikationen beantragen zu müssen. Ist der Beruf im Niederlassungsstaat (= 

Herkunftsmitgliedstaat) jedoch nicht reglementiert, muss der Dienstleister eine 

zweijährige Berufserfahrung nachweisen. 

Der Aufnahmemitgliedstaat kann vom Leistungserbringer verlangen, dass er vor 

der ersten Leistungserbringung auf seinem Hoheitsgebiet eine Meldung abgibt 

und diese jährlich erneuert. Dieser Meldung sind Einzelheiten über den Versiche-
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rungsschutz oder eine andere Art des individuellen oder kollektiven Schutzes in 

Bezug auf die Berufshaftpflicht beizufügen. Ferner kann der Aufnahmemitglied-

staat verlangen, dass der ersten Meldung eine Reihe von Unterlagen beigefügt 

wird, die in der Richtlinie erschöpfend aufgeführt werden: der Staatsangehörig-

keitsnachweis, eine Bescheinigung über die rechtmässige Niederlassung des 

Dienstleisters und ein Nachweis über seine Berufsqualifikationen.  

Verlangt der Aufnahmemitgliedstaat eine Pro-forma-Eintragung bei der zuständi-

gen Berufsorganisation, so hat diese automatisch zu erfolgen, sobald die Behörde, 

an die die vorherige Meldung gerichtet ist, die Akte des Betroffenen an die zu-

ständige Berufsorganisation weitergeleitet hat.  

Bei Berufen, die die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit berühren, für die die 

automatische Anerkennung nicht gilt, kann der Aufnahmemitgliedstaat die Be-

rufsqualifikationen des Leistungserbringers im Vorhinein und unter Einhaltung 

des Prinzips der Verhältnismässigkeit prüfen. Es ist Aufgabe der einzelnen Mit-

gliedstaaten, die betreffenden Berufe zu identifizieren. In Betracht fallen insbe-

sondere Gesundheitsberufe und technisch-gewerbliche Berufe. 

Wird die Dienstleistung unter der Berufsbezeichnung des Niederlassungsmitglied-

staats oder unter der Ausbildungsbezeichnung des Leistungserbringers erbracht, 

kann der Aufnahmemitgliedstaat von diesem verlangen, dass er die Verbraucher 

über bestimmte Sachverhalte informiert, insbesondere über seinen Versicherungs-

schutz gegen die finanziellen Risiken seiner beruflichen Haftpflicht. 

Die zuständigen Behörden tragen dafür Sorge, dass bei einer Beschwerde eines 

Dienstleistungsempfängers gegen einen Leistungserbringer die erforderlichen 

Informationen ausgetauscht und das Problem korrekt behandelt wird. Ausserdem 

kann der Aufnahmemitgliedstaat beim Niederlassungsmitgliedstaat Informationen 

über die Rechtmässigkeit der Niederlassung, die gute Führung des Dienstleis-

tungserbringers und darüber, dass keine berufsbezogenen Sanktionen vorliegen, 

anfordern. Sowohl bei der zeitweiligen Dienstleistungserbringung als auch bei der 
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dauerhaften Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat sieht die Richtlinie 

eine gegenseitige Unterrichtung der Mitgliedstaaten über schwerwiegende Sach-

verhalte vor, die sich im Zusammenhang mit der Niederlassung des betreffenden 

Berufsangehörigen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ereignet haben und die 

wiederum Auswirkungen auf die Ausübung der Berufstätigkeit haben können. 

Dieser Informationsaustausch muss indessen unter Beachtung der geltenden Da-

tenschutzvorschriften erfolgen. 

2.1.3 Verbesserung der Anerkennungsregelungen zum Zwecke der dauerhaften 

Niederlassung 

 

In den Rahmen der „Niederlassungsfreiheit“ fällt dagegen ein Berufsangehöriger, 

der diese Freiheit tatsächlich in Anspruch nimmt, und sich zwecks dauerhafter 

Ausübung seiner Berufstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat niederlässt. Für 

den Bereich der Niederlassung nimmt die Richtlinie die drei Typen der Anerken-

nungsregelungen (siehe Tabelle 1) wieder auf: 

Allgemeine Regelung (Kapitel I der Richtlinie): 

 

Diese Regelung gilt hilfsweise für alle Berufe, die nicht unter spezifische Aner-

kennungsregelungen fallen sowie für die Fälle, in denen der zuwandernde Berufs-

angehörige die in den spezifischen Anerkennungsregelungen (Kapitel II und III) 

vorgesehenen Voraussetzungen nicht erfüllt. Die allgemeine Regelung basiert auf 

dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung; lediglich bei wesentlichen Unter-

scheiden zwischen der vom Migranten abgeschlossenen Ausbildung und der im 

Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung können Ausgleichsmassnahmen 

angewendet werden. Die Ausgleichsmassnahme besteht entweder in einem An-

passungslehrgang oder einer Eignungsprüfung, wobei die Entscheidung für die 

eine oder andere Möglichkeit, von Ausnahmen abgesehen, beim Migranten liegt. 

Vgl. hiezu Abschnitt 2.1.1.4. 
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Automatische Anerkennung von Berufserfahrung (Kapitel II der Richtlinie):

  
Das Kapitel II bezieht sich auf die in den Verzeichnissen I bis III des Anhangs IV 

der Richtlinie aufgelisteten beruflichen Tätigkeiten. Für diese Tätigkeiten in In-

dustrie, Handwerk und Handel ist unter den genannten Voraussetzungen eine au-

tomatische Anerkennung der Qualifikationen auf der Grundlage der Berufserfah-

rung vorgesehen. Bei der Anerkennung der Berufserfahrung werden die Dauer 

und die Art (Tätigkeit als Selbstständiger oder abhängig Beschäftigter) der im 

entsprechenden Bereich erworbenen Berufserfahrung berücksichtigt. Auch die 

vorherige Ausbildung wird berücksichtigt und kann auf die Dauer der geforderten 

Berufserfahrung angerechnet werden. Alle vorherigen Ausbildungsgänge müssen 

jedoch durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von der zuständi-

gen Berufsorganisation als vollwertig angesehen werden. 

Automatische Anerkennung von Qualifikationen (Kapitel III der Richtlinie):

  

Die automatische Anerkennung der Ausbildungsnachweise auf der Grundlage 

einer Koordinierung der Mindestanforderungen an die Ausbildung betrifft folgen-

de Berufe: Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger, die für die allgemeine 

Pflege verantwortlich sind, Zahnärzte, Tierärzte, Hebammen, Apotheker und Ar-

chitekten. Zum Zwecke der Anerkennung der Gleichwertigkeit der Diplome legt 

die Richtlinie für diese Berufe Mindestausbildungsvoraussetzungen fest.  

2.1.4 Die Allgemeine Regelung zur Anerkennung von Ausbildungsnachweisen 

 

Wird die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufes im Aufnah-

memitgliedstaat vom Besitz bestimmter Berufsqualifikationen abhängig gemacht, 

so gestattet die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaates den Antragstellern die 

Aufnahme oder Ausübung dieses Berufes unter denselben Voraussetzungen wie 

bei Inländern, sofern sie einen in einem anderen Mitgliedstaat erlangten Berufsab-

schluss nachweisen können, der mindestens dem Ausbildungsniveau entspricht, 

das unmittelbar unter dem im Aufnahmemitgliedstaat geforderten Niveau liegt.  
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Wird dagegen im Herkunftsmitgliedstaat des Antragstellers die Aufnahme oder 

Ausübung einer Berufstätigkeit nicht vom Besitz bestimmter Berufsqualifikatio-

nen abhängig gemacht, muss der Antragsteller, um in einem Aufnahmemitglied-

staat, der diesen Beruf reglementiert, seine Tätigkeit aufnehmen zu können, neben 

dem Ausbildungsnachweis eine zweijährige Berufserfahrung in Vollzeittätigkeit 

nachweisen, die er während der dem Antrag vorangegangenen zehn Jahre erwor-

ben hat.  

Die Richtlinie unterscheidet fünf verschiedene Qualifikationsniveaus: 

- den Befähigungsnachweis als Nachweis einer allgemeinen Schulbildung von 

Primär- oder Sekundarniveau, der bescheinigt, dass der Inhaber Allgemein-

kenntnisse besitzt, bzw. ein von der zuständigen Stelle des Herkunftsmitglied-

staats ausgestellter Befähigungsnachweis aufgrund einer Ausbildung, für die 

kein Zeugnis oder Diplom erteilt wird, oder aufgrund einer dreijährigen Be-

rufserfahrung (Niveau I);  

- das Prüfungszeugnis als Nachweis einer technischen oder berufsbildenden 

oder allgemein bildenden Sekundarausbildung, die durch einen Berufsausbil-

dungsgang ergänzt wird (Niveau II);  

- das Diplom über einen Ausbildungsgang, der einer postsekundären Ausbil-

dung von mindestens einem Jahr oder einer Ausbildung entspricht, die auf 

vergleichbare berufliche Funktionen und Verantwortung vorbereitet (Niveau 

III);  

- das Diplom über einen Ausbildungsgang, der einer Hochschul- oder Universi-

tätsausbildung von mindestens drei und höchstens vier Jahren entspricht (Ni-

veau IV);  

- das Hochschuldiplom als Nachweis einer mindestens vierjährigen Hochschul- 

oder Universitätsausbildung (Niveau V).  
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Der Aufnahmemitgliedstaat kann die Anerkennung der Ausbildungsnachweise 

davon abhängig machen, dass der Antragsteller eine Ausgleichsmassnahme ab-

solviert (Eignungstest oder höchstens dreijähriger Anpassungslehrgang), wenn 

- die Ausbildungsdauer ein Jahr unter der im Aufnahmemitgliedstaat geforder-

ten Ausbildungsdauer liegt,  

- seine bisherige Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von 

denen unterscheiden, die durch den Ausbildungsnachweis abgedeckt werden, 

der im Aufnahmemitgliedstaat vorgeschrieben ist oder  

- der Beruf nach den Bestimmungen des Aufnahmemitgliedstaats eine oder 

mehrere reglementierte berufliche Tätigkeiten umfasst, die nicht Bestandteil 

des Berufs im Herkunftsmitgliedstaat sind und wenn dieser Unterschied in ei-

ner besonderen Ausbildung besteht, die sich auf Fächer bezieht, die sich we-

sentlich von denen unterscheiden, die von der Ausbildung des Migranten ab-

gedeckt werden.  

Der Aufnahmemitgliedstaat muss im Prinzip dem Antragsteller die Entscheidung 

zwischen Anpassungslehrgang und Eignungsprüfung überlassen. Der Aufnahme-

mitgliedstaat darf nur in den ausdrücklich vorgesehenen Fällen vom Grundsatz 

der freien Wahl des Migranten abweichen.  

Die Richtlinie sieht die Möglichkeit vor, dass die auf nationaler und europäischer 

Ebene repräsentativen Berufsverbände gemeinsame Plattformen schaffen und 

Ausgleichsmassnahmen festlegen, die geeignet sind, wesentliche Unterschiede, 

die zwischen den Ausbildungsanforderungen von mindestens zwei Dritteln der 

Mitgliedstaaten und jedenfalls der Mitgliedstaaten, die den betreffenden Beruf 

reglementieren, auszugleichen. Auf diese Weise soll die Plattform das Qualifika-

tionsniveau in angemessener Weise sicherstellen. Kann mit einer solchen Platt-

form die Anerkennung von Berufsqualifikationen erleichtert werden, unterrichtet 

die Kommission die Mitgliedstaaten über diese Plattform und kann im Komitolo-

gieverfahren (Regelungsverfahren) eine Durchführungsmassnahme beschliessen. 
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Mit der Annahme einer solchen Massnahme verzichten die Mitgliedstaaten dar-

auf, von Antragstellern, die die Anforderungen der Plattform erfüllen, 

Ausgleichsmassnahmen zu verlangen. Die Massnahme ist für EFTA-Staaten 

wirksam, sobald sie ins EWR-Abkommen übernommen worden ist.  

2.2 Wie wird die Richtlinie 2005/36/EG umgesetzt ? 

Die neue Richtlinie soll wie das bisherige Diplomanerkennungssystem primär in 

den berufsspezifischen Erlassen umgesetzt werden. Das vorliegende Gesetz über 

die Anerkennung von Berufsqualifikationen soll lediglich subsidiär (sozusagen als 

„Auffangbecken“) zur Anwendung kommen. Das subsidiäre Gesetz regelt zudem 

lediglich die Anerkennung im Rahmen der ständigen Niederlassung und zwar 

ausschliesslich in Bezug auf das Allgemeine System. Die Annerkennungsregeln 

für den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr sowie die automatische 

Anerkennung von Berufsqualifikationen sind somit in den berufsspezifischen Ge-

setzen/Verordnungen zu regeln. Das Gesetz über die Anerkennung von Berufs-

qualifikationen kommt allerdings auch dann subsidiär zur Anwendung, wenn der 

Migrant die Voraussetzungen der automatischen Anerkennung nicht erfüllt (siehe 

Art. 10 der Richtlinie). In diesem Fall fällt der Migrant subsidiär unter das Allge-

meine System; sein Ausbildungsniveau kann überprüft werden und allenfalls kön-

nen Ausgleichsmassnahmen verlangt werden. Über die Umsetzung der Richtlinie 

2005/36 EG gibt die folgende Tabelle Auskunft:   
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Reglementierte Berufe Gesetzesgrundlage Anerkennung Subsidiäre 
Gesetzesgrundlage  
(Niederlassung: All-
gemeines System)  

Lehrer  Lehrerdienstgesetz vom 
26. November 2003 

Allgemeines 
System 

Ingenieure  Gesetz vom 27. Sep-
tember 1989 über die 
Berufsausübung der im 
Bauwesen tätigen Inge-
nieure und der Architek-
ten 

Allgemeines 
System 

Rechtsanwälte Gesetz vom 9. Dezem-
ber 1992 über die 
Rechtsanwälte 

Allgemeines 
System 

Treuhänder Gesetz vom 9. Dezem-
ber 1992 über die Treu-
händer  

Allgemeines 
System 

Patentanwälte Gesetz vom 9. Dezem-
ber 1992 über die Pa-
tentanwälte  

Allgemeines 
System 

Wirtschaftsprüfer Gesetz vom 9. Dezem-
ber 1992 über die Wirt-
schaftsprüfer und Revi-
sionsgesellschaften  

Allgemeines 
System 

Ärzte, Zahnärzte Gesetz vom 22. Oktober 
2003 über die Ärzte 
(Ärztegesetz) 

Automatische 
Anerkennung 

Apotheker, Kranken-
schwestern, Hebammen 

Gesetz vom 18. Dezem-
ber 1985 über das Ge-
sundheitswesen (Sani-
tätsgesetz) 

Automatische 
Anerkennung 

Tierärzte Gesetz vom 13. Juli 
1966 über das Veteri-
närwesen 

Automatische 
Anerkennung 

Architekten Gesetz vom 27. Sep-
tember 1989 über die 
Berufsausübung der im 
Bauwesen tätigen Inge-
nieure und der Architek-
ten 

Automatische 
Anerkennung 

Tätigkeiten in Industrie, 
Handel und Handwerk  

Gewerbegesetz vom 1. 
Januar 2007  

Automatische 
Anerkennung      

Gesetz über die Aner-
kennung von Berufs-
qualifikationen  

Tabelle 3: Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG 
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3. VERHÄLTNIS ZUR SCHWEIZ

 

Im Verhältnis zur Schweiz ist die Vaduzer Konvention massgeblich. Diese entwi-

ckelt sich, zumindest in zeitlicher Hinsicht, nicht im Gleichlauf mit dem EWRA. 

Der Grund hiefür liegt darin, dass mit der Vaduzer Konvention der Rechtsbestand 

der Bilateralen Verträge Schweiz-EU auf die EFTA-Staaten Liechtenstein, Nor-

wegen und Island ausgedehnt werden soll. Da die Schweiz die Richtlinie 2005/36 

noch nicht in den Anhang des bilateralen Personenfreizügigkeitsabkommens 

übernommen hat, konnte diese auch noch nicht in das Vaduzer Abkommen integ-

riert werden. Die Vaduzer Konvention beinhaltet zum heutigen Zeitpunkt die bei-

den allgemeinen Diplomanerkennungsrichtlinien sowie die Richtlinien des Sekto-

riellen Systems. Solange die Richtlinie 2006/36/EG nicht Bestandteil der Vaduzer 

Konvention ist, ist somit im Verhältnis zur Schweiz das „alte“ Diplomanerken-

nungssystem massgebend. Diesem Umstand soll durch eine Übergangsfrist Rech-

nung getragen werden. Gemäss dieser Übergangsfrist soll für schweizerische 

Staatsangehörige das bestehende Gesetz über die Anerkennung von Hochschul-

diplomen und beruflichen Befähigungsnachweisen vom 11. März 1998 bis zum 

Zeitpunkt der Übernahme der Richtlinie 2005/36/EG in die Vaduzer Konvention 

weiterhin Anwendung finden. 

Ein Problem, das sich in der Praxis immer wieder stellt, ist die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen in den sog. Dreieckskonstellationen Schweiz-EU-FL. Kon-

kret geht es um die Anerkennung von CH-Diplomen von EWR-Staatsangehörigen 

bzw. EWR-Diplomen von CH-Staatsangehörigen. Sowohl im Rahmen des EWRA 

wie der Vaduzer Konvention gelten diese Diplome als Drittstaatsdiplomen. Dies 

ist die Folge des Umstands, dass es kein multilaterales Abkommen Schweiz-EU-

FL gibt. Inhaltlich gesehen ist diese rechtliche Folge jedoch ungerechtfertigt, zu-

mal das Diplom als solches – sei es aufgrund des EWRA oder Vaduzer Konventi-

on – von Liechtenstein anerkannt wird. Konkret: Das schweizerische Diplom ei-

nes EWR-Staatsangehörigen wird nicht automatisch anerkannt, während das glei-

che Diplom eines schweizerischen Staatsangehörigen anerkannt wird. Liechten-
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stein möchte hier keine bürokratischen Hindernisse schaffen, zumal vor allem 

liechtensteinische Staatsangehörige oft in der Schweiz ihre Ausbildungen absol-

vieren und somit von den EWR-Staaten einen entsprechend pragmatischen Ansatz 

erwarten. Diese Gleichbehandlung in Fällen der Dreieckskonstellation war bis 

anhin vom „Goodwill“ der Verwaltung abhängig. Mit der vorliegenden Gesetzes-

vorlage soll der Grundsatz der Gleichbehandlung jedoch zum Rechtsanspruch 

erhoben werden. 

4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN

 

Zu Art. 1 (Sachlicher Geltungsbereich) 

Diese Regelung dient der Umsetzung von Art. 1 der Richtlinie. Anders als die 

Richtlinie beschränkt sich der vorliegende Gesetzesentwurf jedoch auf den Be-

reich der Niederlassung. Ausserdem ist die Regelung subsidiärer Natur. 

Insoweit unser Land bei grenzüberschreitender Erbringung von bestimmten 

Dienstleistungen eine Berufsqualifikation verlangt, erfolgt die Richtlinienumset-

zung in den Gesetzen und Verordnungen, welche die betreffenden Berufe regle-

mentieren (siehe oben). 

Zu Art. 2 (Persönlicher Geltungsbereich) 

Wie sich aus der Definition des Begriffes „Mitgliedstaat“ in Art. 5 Abs. 1 Bst. a 

ergibt, soll sich das Gesetz auf alle Angehörigen eines Mitgliedstaates der EFTA 

bzw. der EU beziehen. Dadurch gelangen auch schweizerische Staatsangehörige 

in den Geltungsbereich des Gesetzes, allerdings erst dann, wenn die Richtlinie in 

den Anhang der Vaduzer Konvention aufgenommen wird und damit staatsvertrag-

lich gegenseitig gleiche Rechte und Pflichten vereinbart werden (siehe dazu Art. 

20 über das Inkrafttreten). Im Übrigen erstreckt sich der Geltungsbereich auf 

Selbständige und abhängig Beschäftigte, die in Liechtenstein einen Beruf ausüben 

wollen und die ihre Berufsqualifikation in einem anderen Mitgliedstaat erworben 

haben. Die Regelung gilt auch für EWR-Bürger mit Schweizer Diplom und füllt 
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damit eine sachlich unbefriedigende Lücke, welche bislang weder vom EWRA 

noch von der Vaduzer Konvention geschlossen werden konnte.  

Die vorgeschlagene Regelung setzt somit nicht nur Art. 2 der Richtlinie um, sie 

trägt in Verbindung mit Art. 20 schon heute auch dem Umstand Rechnung, dass 

die Richtlinie früher oder später in die Vaduzer Konvention Eingang findet. 

Zu Art. 3 (Umsetzung von EG-Rechtsvorschriften) 

In der Vorschrift wird Art. 63 der Richtlinie in Verbindung mit dem EWRA um-

gesetzt. Die Richtlinie 2005/36 wurde am 6. Juni 2005 vom Rat verabschiedet und 

befindet sich derzeit in der Übernahme in das EWR-Abkommen (die Richtlinie ist 

von allen drei EWR/EFTA-Partnern als EWR-relevant beurteilt worden). Sie ist 

bis spätestens 20. Oktober 2007 umzusetzen.  

Zu Art. 4 (Verweis auf EG-Rechtsvorschriften) 

Die Vorschrift bestimmt, dass Verweise auf EG-Vorschriften, die im EWRA bzw. 

in der Vaduzer Konvention enthalten sind, jeweils deren aktuell gültige Fassung 

(einschliesslich deren Abänderung und Ergänzung im Rahmen der beiden Ab-

kommen) betreffen, insoweit diese nach Art. 3 Bst. c und k des Kundmachungs-

gesetzes ordnungsgemäss kundgemacht worden sind. Die EG-Bestimmungen, auf 

welche solcherart verwiesen wird, sind alsdann in unserem Land unmittelbar an-

wendbar und allgemein verbindlich.  

Mit der vorgeschlagenen Regelung wird erreicht, dass der vorliegende Erlass im 

Vergleich zur umzusetzenden Richtlinie schlank gehalten werden kann. Auch 

muss nicht wegen jeder geringfügigen Richtlinienrevision, insbesondere der zahl-

reichen Anhänge, ein aufwändiger Gesetzgebungsprozess in Gang gesetzt werden.  

Zu Art. 5 (Begriffsbestimmungen) 

Mit dieser Vorschrift wird Art. 3 der Richtlinie über die Begriffsbestimmungen 

umgesetzt. Erläutert werden die für das vorliegende Gesetz bedeutsamen Begriffe: 

„Mitgliedstaat“, „reglementierter Beruf“, „Berufsqualifikation“, „Ausbildungs-
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nachweis“, „reglementierte Ausbildung“, „Berufserfahrung“, „Anpassungslehr-

gang“ sowie „Eignungsprüfung“. Die Umsetzung der EG-Vorschrift erfolgt aller-

dings nicht buchstabentreu, dafür im Vergleich zum Richtlinientext besser lesbar 

und verständlich. Für die nähere Begriffsbestimmung verweist Absatz 2 auf den 

Richtlinientext, was notwendig ist, um allfälligen Beanstandungen seitens der 

ESA vorzubeugen.  

Zu Art. 6 (Wirkungen der Anerkennung) 

Die Vorschrift, welche Art. 4 der Richtlinie umsetzt, beschreibt die Wirkung, 

welche die Anerkennung einer Berufsqualifikation nach sich zieht. Absatz 2 prä-

zisiert, dass sich diese Wirkung nur bei Vergleichbarkeit der beruflichen Tätigkei-

ten entfaltet.  

Zu Art. 7 (Qualifikationsniveaus) 

Die Vorschrift dient der Umsetzung von Art. 11 der Richtlinie, welcher die für 

den Anerkennungsmechanismus wichtigen Qualifikationsniveaus definiert. Auch 

hier erfolgt keine buchstabentreue Abschrift des Richtlinientextes, sondern eine 

möglichst lesbare Übersetzung. Für die nähere Begriffsbestimmung wird alsdann 

auf den Richtlinientext verwiesen. Unterschieden werden fünf Niveaus, auf die 

der in Art. 9 umschriebene Anerkennungsmechanismus abstellt. 

Zu Art. 8 (Gleichgestellte Ausbildungsgänge) 

Mit dieser Vorschrift soll Art. 12 der Richtlinie umgesetzt werden. Als den in Art. 

7 angeführten Ausbildungsnachweisen gleichgestellt gelten: 

- Ausbildungsnachweise, die ein Mitgliedstaat als mit seinen eigenen Auswei-

sen gleichwertig anerkennt; und  

- von einem Mitgliedstaat ausgestellte Ausbildungsnachweise, die ihren Inha-

bern das Recht zur Ausübung des Berufes verleihen, obwohl das Niveau der 

Ausbildung später angehoben wurde.  

Die Gleichstellung impliziert das entsprechende Qualifikationsniveau nach Art. 7. 
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Zu Art. 9 (Anerkennungsbedingungen) 

Mit dieser Vorschrift soll Art. 13 der Richtlinie implementiert werden. Als 

Grundsatz gilt, dass bei Vorliegen vergleichbarer Berufstätigkeiten (Art. 6 Abs. 2) 

vorbehaltlich allenfalls festzulegender Ausgleichsmassnahmen (Art. 10) eine An-

erkennung immer dann ausgesprochen werden muss, wenn das Qualifikationsni-

veau des Migranten mindestens jenem Niveau entspricht, das unmittelbar unter 

dem von Liechtenstein verlangten Niveau liegt (Art. 7). Wenn der Beruf im Her-

kunftsstaat des Migranten reglementiert ist, dann ist das dort für den Berufszu-

gang vorgeschriebene Qualifikationsniveau für den Vergleich massgeblich. Ist 

dort der Beruf hingegen nicht reglementiert, dann ist für den Vergleich das mit 

herkunftsstaatlichem Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis bescheinigte Qua-

lifikationsniveau massgeblich; ausserdem muss der Migrant eine minimale Be-

rufserfahrung (zwei Jahre Vollzeit bzw. entsprechende Teilzeit innerhalb der letz-

ten 10 Jahre)12 nachweisen, falls er nicht eine reglementierte Ausbildung der Ni-

veaus II bis V absolviert hat. Als reglementierte Ausbildung des Niveaus III gel-

ten ausschliesslich die in Anhang III der Richtlinie aufgeführten Ausbildungsgän-

ge.  

Eine Ausnahme

 

vom oben erwähnten Grundsatz gilt für Hochschulausbildungen 

von vier Jahren Dauer (gilt als Niveau V): bei diesen Ausbildungen darf nicht das 

Niveau IV vorausgesetzt werden, sondern es ist bereits das Niveau III anzuerken-

nen. Anzufügen ist, dass diese Durchlässigkeitsregel keine Neuerung darstellt13.  

Zu Art. 10 (Ausgleichsmassnahmen) 

Mit der Vorschrift wird Art. 14 der Richtlinie umgesetzt. Nach dieser Vorschrift 

kann die für die Berufszulassung zuständige Behörde in den drei angeführten Fäl-

len und unter den angeführten Voraussetzungen verlangen, dass der Antragsteller 

                                                

 

12 Geht es um die Zulassung als selbständig Erwerbender, kann Berufserfahrung als selbständig Erwerbender 
verlangt werden.   

13 Die bisherige Regelung ist allerdings formal wesentlich komplizierter (siehe Art. 9 bis 26 des Gesetzes 
vom 11.3.1998 über die Anerkennung von Hochschuldiplomen und beruflichen Befähigungsausweisen, 
LGBl. 1998 Nr. 70). 



26 

einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang absolviert oder aber eine Eig-

nungsprüfung ablegt. Bei der Festlegung der Ausgleichsmassnahme ist der 

Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Zu prüfen ist insbesondere, ob 

Ausbildungsunterschiede nicht durch die Berufspraxis ganz oder teilweise kom-

pensiert worden sind, wobei auch Berufspraxis in einem Nichtvertragsstaat (= 

Drittland) anerkannt werden muss.  

Vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Vorschriften hat der Antragsteller die Wahl 

zwischen Anpassungslehrgang und Eignungsprüfung. 

Zu Art. 11 (Befreiung von Ausgleichsmassnahmen aufgrund gemeinsamer 

Plattformen) 

Mit der vorgeschlagenen Vorschrift wird Art. 15 der Richtlinie umgesetzt. Unter 

dem Ausdruck "gemeinsame Plattformen" werden Kriterien verstanden, die ge-

eignet sind, wesentliche Unterschiede, die zwischen den Ausbildungsanforderun-

gen der verschiedenen Mitgliedstaaten für einen bestimmten Beruf festgestellt 

wurden, auszugleichen. Die Unterschiede werden durch einen Vergleich von Dau-

er und Inhalt der Ausbildung in mindestens zwei Dritteln der Mitgliedstaaten, 

einschliesslich all jener Mitgliedstaaten, die diesen Beruf reglementieren, ermit-

telt. Gemeinsame Plattformen können der EU-Kommission von den Mitgliedstaa-

ten oder von auf nationaler oder europäischer Ebene repräsentativen Berufsver-

bänden oder -organisationen vorgelegt werden. Ist die Kommission nach Anhö-

rung der Mitgliedstaaten der Auffassung, dass ein Entwurf einer gemeinsamen 

Plattform die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen erleichtert, so 

kann sie Entwürfe für Massnahmen vorlegen, damit diese nach dem in Art. 58 

Absatz Abs. 2 der Richtlinie genannten Verfahren angenommen werden. Die ent-

sprechenden Beschlüsse werden für unser Land erst dann verbindlich, wenn sie 

ins EWRA Eingang finden.  
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Zu Art. 12 (Unterlagen und Bescheinigungen) 

Die Vorschrift dient der Umsetzung von Art. 50 Abs. 1 und Anhang VII der 

Richtlinie. Er listet die Unterlagen und Bescheinigungen auf, welche von den in 

Liechtenstein zuständigen Berufszulassungsbehörden im Rahmen des Anerken-

nungsverfahrens verlangt werden dürfen.  

Zu Art. 13 (Fristen, Beschwerderecht) 

Mit der Vorschrift soll Art. 51 der Richtlinie umgesetzt werden. Die Vorschrift 

benennt die einzuhaltenden Fristen und verweist hinsichtlich des Beschwerde-

rechts auf die dafür massgeblichen Vorschriften im Landesverwaltungspflegege-

setz (LVG).  

Zu Art. 14 (Führen der Berufsbezeichnung) 

Mit dieser Vorschrift wird Art. 52 der Richtlinie auf liechtensteinische Verhältnis-

se übersetzt. 

Zu Art. 15 (Sprachkenntnisse) 

Mit dieser Vorschrift wird Art. 53 der Richtlinie über die Sprachkenntnisse 

umgesetzt. In diesem Zusammenhang ist die Feststellung wichtig, dass die 

Bewertung der Sprachkenntnisse nicht als Teil des Verfahrens zur Anerkennung 

der Berufsqualifikation angesehen werden darf. Sie stellt vielmehr eine dem 

Grundsatz der Verhältnismässigkeit unterworfene Anforderung für den Zugang 

zum Beruf dar. Insoweit ist es notwendig, die Bestimmung über die 

Sprachkenntnisse nach den Bestimmungen über die Anerkennung anzuführen. 

Zu Art. 16 (Führen von akademischen Titeln) 

Hinsichtlich der Führung von akademischen Titeln verweist Art 16 auf Art. 34 bis 

37 des Gesetzes über das Hochschulwesen. Art. 37 dieses Gesetzes lautet: 

„Personen, denen von einer anerkannten in- oder ausländischen Hochschule ein 

akademischer Grad oder Ehrentitel verliehen wurde, haben das Recht, diesen in 

der in der Verleihungsurkunde festgelegten Form zu führen.“ Diese Bestimmung 

entspricht Art. 54 der Richtlinie vollumfänglich.  
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Zu Art. 17 (Verwaltungszusammenarbeit) 

Mit dieser Vorschrift wird Art. 56 der Richtlinie umgesetzt. Die Vorschrift 

verpflichtet die liechtensteinischen Berufszulassungsbehörden zu gegenseitiger 

internationaler Verwaltungszusammenarbeit, soweit es um die Anwendung der 

Richtlinie geht. Darunter fällt: 

- der Austausch von Informationen, welche die Berufszulassungsbehörden 

anderer Mitgliedstaaten zur Anwendung der in der Richtlinie beschriebenen 

Mechanismen im Einzelfall benötigen;  

- die Information über das Vorliegen disziplinarischer oder strafrechtlicher 

Sanktionen oder über sonstige schwerwiegende Sachverhalte, die sich auf die 

Ausübung der in diesem Gesetz erfassten Tätigkeiten auswirken könnten, all 

dies unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen; 

- die Prüfung der Richtigkeit der Sachverhalte und die Bestimmung von Art 

und Umfang der durchzuführenden Prüfungen usw.  

Zu Art. 18 (zuständige Behörden) 

Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Art. 57 der Richtlinie. Danach hat die 

Regierung die für die Berufszulassung zuständigen Behörden mit den folgenden 

Aufgaben zu betrauen: 

- Information der Bürger und der zuständigen Behörden der anderen 

Mitgliedstaaten über die liechtensteinsichen Rechtsvorschriften für die Auf-

nahme und Ausübung einer Berufstätigkeit, einschliesslich des Sozialrechts, 

sowie, wenn dies angebracht ist, über etwaige Standesregeln und berufs-

ethische Regeln. 

- Die Unterstützung von Personen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte in an-

deren Mitgliedstaaten, soweit es um Fragen der Anerkennung von Berufsqua-

lifikationen geht.  

Zu Art. 19 (Aufhebung bisherigen Rechts) 

Durch diese Vorschrift wird das total zu revidierende Gesetz vom 11. März 1998 

über die Anerkennung von Hochschuldiplomen und beruflichen Befähigungsaus-
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weisen, in der Fassung des Gesetzes vom 27. November 2003, LGBl. 2004 Nr. 

33, aufgehoben.  

Zu Art. 20 (Inkrafttreten des Gesetzes) 

Aufgrund des Umstandes, dass sich die Vaduzer Konvention nicht im Gleichlauf 

mit dem EWRA entwickelt, ist ein unterschiedliches Inkrafttreten dieses Gesetzes 

für Bürger von EWR-Staaten und für Schweizer Staatsbürger vorzusehen. Siehe 

dazu Abschnitt 3 vorne. 
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II.  VERNEHMLASSUNGSVORLAGE

 

Gesetz 

vom … 

über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

Art. 1 

Sachlicher Geltungsbereich 

1) Dieses Gesetz regelt die Anerkennung von Berufsqualifikationen im Hin-

blick auf die Zulassung zur dauernden Ausübung eines reglementierten Berufes in 

Liechtenstein.  

2) Vorbehalten bleiben besondere gesetzliche Regelungen hinsichtlich der 

Anerkennung von Berufsqualifikationen, die für bestimmte reglementierte Berufe 

festgelegt wurden.  

Art. 2 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für alle Angehörigen eines Mitgliedstaates (Art. 5 Abs. 1 

Bst. a), die als Selbstständige oder abhängig Beschäftigte einen reglementierten 

Beruf in Liechtenstein ausüben wollen und die ihre Berufsqualifikationen in ei-

nem anderen Mitgliedstaat erworben haben. 
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Art. 3 

Umsetzung von EG-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG vom 7. Sep-

tember 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. Nr. L 255 

vom 30.9.2005, S. 22ff; EWR-Rechtssammlung: Anhang VII – xxx). 

Art. 4 

Verweis auf EG-Rechtsvorschriften 

1) Wird in diesem Gesetz auf EG-Rechtsvorschriften verwiesen, auf die im 

Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWRA) oder im Überein-

kommen zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (Vaduzer Kon-

vention) Bezug genommen wird, so beziehen sich diese Verweise auf deren je-

weils gültige Fassung, einschliesslich deren Abänderungen und Ergänzungen 

durch das EWRA beziehungsweise durch die Vaduzer Konvention. 

2) Die Bestimmungen der EG-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

verwiesen wird, sind unmittelbar anwendbar und allgemein verbindlich. 

3) Die gültige Fassung der in Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften ergibt 

sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

beziehungsweise des EFTA-Rates im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt ge-

mäss Art. 3 Bst. c und k des Kundmachungsgesetzes. 

Art. 5 

Begriffsbestimmungen 

1) Es gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a)  Als Mitgliedstaat gilt ein Staat, der Vertragspartei des EWRA oder der Va-

duzer Konvention ist. 
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b)  Als „reglementiert“ gilt ein Beruf, wenn die Aufnahme oder Ausübung die-

ses Berufs an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen oder an die Mit-

gliedschaft in Verbänden und Organisationen im Sinne des Anhangs I der 

Richtlinie 2005/36/EG gebunden ist.  

c)  Als „Berufsqualifikationen“ gelten Qualifikationen, die durch einen Ausbil-

dungsnachweis, einen Befähigungsnachweis nach Art. 7 Bst. e und/oder Be-

rufserfahrung nachgewiesen werden.  

d)  Als „Ausbildungsnachweise“ gelten Diplome, Prüfungszeugnisse und sons-

tige Befähigungsnachweise, die von einem Mitgliedstaat für den Abschluss 

einer überwiegend in Mitgliedstaaten absolvierten Berufsausbildung ausge-

stellt werden. Einem Ausbildungsnachweis gleichgestellt ist jeder in einem 

Drittland ausgestellte Ausbildungsnachweis, sofern sein Inhaber den Beruf 

während drei Jahren in einem Mitgliedstaat rechtmässig ausgeübt hat und 

der Mitgliedstaat die Berufserfahrung bescheinigt.  

e)  Als „reglementiert“ gilt eine Ausbildung, die speziell auf die Ausübung ei-

nes bestimmten Berufes ausgerichtet ist, aus einem oder mehreren abge-

schlossenen Ausbildungsgängen besteht und gegebenenfalls durch eine Be-

rufsausbildung, ein Berufspraktikum oder eine Berufspraxis ergänzt wird.  

f)  Als „Berufserfahrung“ gilt die tatsächliche und rechtmässige Ausübung des 

betreffenden Berufs in einem Mitgliedstaat.  

g)  Als „Anpassungslehrgang“ ist die Ausübung eines reglementierten Berufs 

unter der Verantwortung eines qualifizierten Berufsangehörigen, gegebe-

nenfalls in Verbindung mit einer Zusatzausbildung. Die Einzelheiten dieses 

Lehrganges und seiner Bewertung werden von der für die Berufszulassung 

zuständigen Behörde festgelegt.  

h)  Als „Eignungsprüfung“ gilt eine ausschliesslich die beruflichen Kenntnisse 

des Antragstellers betreffende staatliche Prüfung, mit der seine Fähigkeit, 

einen reglementierten Beruf in Liechtenstein auszuüben, beurteilt werden 
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soll. Die Eignungsprüfung muss dem Umstand Rechnung tragen, dass der 

Antragsteller bereits über eine Berufsqualifikation in seinem Herkunftsstaat 

verfügt. Die Einzelheiten der Eignungsprüfung und ihrer Bewertung werden 

von der für die Berufszulassung zuständigen Behörde festgelegt.  

2) Die nähere Bestimmung der in Abs. 1 angeführten Begriffe erfolgt nach 

Massgabe des Art. 3 der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Be-

rufsqualifikationen. 

3) Die in diesem Gesetz verwendeten Berufs- und Funktionsbezeichnungen 

gelten für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts. 

Art. 6  

Wirkungen der Anerkennung 

1) Durch die Anerkennung der Berufsqualifikationen darf die begünstigte 

Person in Liechtenstein denselben Beruf wie den, für den sie in ihrem Herkunfts-

staat qualifiziert ist, aufnehmen und unter denselben Voraussetzungen wie Inlän-

der ausüben. Vorbehalten bleibt Absatz 2. 

2) Sind die Tätigkeiten, welche der Beruf im Herkunftsstaat umfasst, nicht 

mit jenen in Liechtenstein vergleichbar, erfolgt keine Anerkennung.  

Art. 7 

Qualifikationsniveaus 

Es werden folgende fünf Qualifikationsniveaus unterschieden:  

a)  Niveau V: Nachweis über den erfolgreichen Abschluss einer Hochschulaus-

bildung von mindestens vier Jahren und gegebenenfalls einer über diesen 

Ausbildungsgang hinaus erforderlichen beruflichen Ausbildung.  
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b)  Niveau IV: Diplom, das nach Abschluss einer mindestens dreijährigen, nicht 

unter Niveau V fallenden Hochschulausbildung sowie nach Abschluss der 

Berufsausbildung, die gegebenenfalls neben dem Studium gefordert wird, 

erteilt wird. 

c)  Niveau III: Diplom, das nach Abschluss einer mindestens einjährigen, nicht 

unter die Niveaus IV und V fallenden Hochschulausbildung oder eines ent-

sprechenden besonders strukturieren und in Anhang II der Richtlinie 

2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen enthaltenen 

Ausbildungsgang erteilt wird.  

d)  Niveau II: Zeugnis, das nach Abschluss einer Ausbildung auf Sekundarni-

veau erteilt wird. 

e)  Niveau I: Befähigungsnachweis aufgrund einer sonstigen Ausbildung, Prü-

fung oder Berufserfahrung  

2) Die nähere Bestimmung der in Abs. 1 angeführten Niveaus erfolgt nach 

Massgabe des Art. 11 der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Be-

rufsqualifikationen. 

Art. 8  

Gleichgestellte Ausbildungsgänge 

1) Den Ausbildungsnachweisen nach Art. 7 gleichgestellt sind: 

a)  Jeder von einem Mitgliedstaat ausgestellte Ausbildungsnachweis für eine in 

einem anderen Mitgliedstaat absolvierte Ausbildung, sofern der erstgenann-

te Staat diesen Nachweis als gleichwertig mit dem in seinem Hoheitsgebiet 

massgeblichen Qualifikationsniveau anerkennt.   

b)  Jede von einem Mitgliedstaat unter Beachtung der Voraussetzungen gemäss 

Bst. a anerkannte Berufsqualifikation, die ihrem Inhaber erworbene Rechte 

für die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs verleiht. 
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2) Als erworbenes Recht im Sinn von Abs. 1 Bst. b gilt insbesondere das 

vom Herkunftsstaat verliehene Recht, einen Beruf gestützt auf die bisherige Qua-

lifikation weiterhin ausüben zu dürfen, obwohl das Niveau der Ausbildung später 

angehoben worden ist.  

Art. 9 

Anerkennungsbedingungen 

1) Verfügt der Antragsteller über einen Befähigungs- oder Ausbildungs-

nachweis, der ihn in einem Mitgliedstaat berechtigt, einen bestimmten Beruf auf-

zunehmen und auszuüben, so darf er diesen Beruf unter denselben Bedingungen 

wie Inländer aufnehmen und ausüben, sofern das Qualifikationsniveau zumindest 

unmittelbar unter dem Niveau nach Art. 5 liegt, das Liechtenstein für den Zugang 

zu diesem Beruf verlangt. Vorbehalten bleibt Abs. 2. 

2) Ein Ausbildungsnachweis gemäss Niveau III ist ausreichend, wenn 

Liechtenstein für den Zugang zu einem bestimmten Beruf den Abschluss einer 

Hochschulausbildung von vier Jahren verlangt.  

3) Ist der Beruf im Herkunftsstaat nicht reglementiert, so wird die Aufnah-

me und die Ausübung des Berufs dem Antragsteller gestattet, wenn er diesen Be-

ruf vollzeitlich zwei Jahre lang in den vorhergehenden zehn Jahren im Herkunfts-

staat ausgeübt hat, sofern er im Besitz eines staatlichen Befähigungs- oder Aus-

bildungsnachweises ist. Dieser Nachweis muss bescheinigen, dass das Qualifika-

tionsniveau des Antragstellers zumindest unmittelbar unter dem Niveau nach 

Art. 5 liegt, das Liechtenstein für den Zugang zu diesem Beruf verlangt, und dass 

eine Berufsvorbereitung erfolgt ist. Vorbehalten bleibt Abs. 2. 

4) Die in Abs. 3 genannte zweijährige Berufserfahrung ist nicht erforderlich, 

wenn der Antragsteller eine reglementierte Ausbildung der Qualifikationsniveaus 

II-V nach Art. 5 abgeschlossen hat. Als reglementierte Ausbildungen des Niveaus 
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III werden die in Anhang III der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung 

von Berufsqualifikationen aufgeführten Ausbildungsgänge betrachtet.  

Art. 10 

Ausgleichsmassnahmen 

1) In folgenden Fällen kann die für die Berufszulassung zuständige Behörde 

vom Antragsteller zusätzlich verlangen, dass er einen höchstens dreijährigen An-

passungslehrgang absolviert oder eine Eignungsprüfung ablegt:  

a)  wenn die von ihm nachgewiesene Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr 

unter der in Liechtenstein erforderlichen Ausbildungsdauer liegt;  

b)  wenn sich seine bisherige Ausbildung auf Fächer bezieht, die sich wesent-

lich von denen unterscheiden, die durch den in Liechtenstein massgeblichen 

Ausbildungsnachweis abgedeckt werden,  

c)  wenn der reglementierte Beruf in Liechtenstein eine oder mehrere reglemen-

tierte berufliche Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsstaat des Antragstel-

lers nicht Bestandteil des entsprechenden reglementierten Berufs sind, und 

wenn dieser Unterschied in einer besonderen Ausbildung besteht, die we-

sentlich von jener des Antragstellers abweicht. 

2) Die Ausgleichsmassnahmen beschränken sich auf Fächer, deren Kenntnis 

eine wesentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufs ist und bei denen 

die Ausbildung des Antragstellers bedeutende Abweichungen hinsichtlich Dauer 

oder Inhalt gegenüber der in Liechtenstein geforderten Ausbildung aufweist.  

3) Bei der Festlegung der Ausgleichsmassnahme ist der Grundsatz der Ver-

hältnismässigkeit zu beachten. Zu prüfen ist insbesondere, ob Ausbildungsunter-

schiede nicht durch die Berufspraxis ganz oder teilweise kompensiert worden 

sind. 
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4) Vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Vorschriften hat der Antragsteller 

die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung. 

Art. 11 

Befreiung von Ausgleichsmassnahmen aufgrund gemeinsamer Plattformen 

Erfüllen die Berufsqualifikationen eines Antragstellers die Kriterien einer 

gemeinsamen Plattform im Sinne von Art. 15 der Richtlinie 2005/36/EG über die 

Anerkennung von Berufsqualifikationen, so dürfen keine Ausgleichsmassnahmen 

gemäss Art. 8 verlangt werden.  

Art. 12 

Unterlagen und Bescheinigungen 

Vom Antragsteller können die folgenden Unterlagen und Bescheinigungen 

verlangt werden, sofern sie zur Überprüfung allgemeiner Berufszugangserforder-

nisse gemäss den besonderen gesetzlichen Regelungen notwendig sind:  

a)  Staatsangehörigkeitsnachweis;  

b)  Kopie des Befähigungs- oder Ausbildungsnachweises sowie gegebenen-

falls eine Bescheinigung über die von der betreffenden Person erworbene 

Berufs-erfahrung;  

c)  höchstens drei Monate alter amtlicher Nachweis über die Zuverlässigkeit 

und/oder Konkursfreiheit, oder, mangels eines solchen Nachweises, eine 

ent-sprechende, von der zuständigen Behörde des Herkunftsstaats 

bescheinigte eides-statttliche oder feierliche Erklärung des Antragstellers;  

d)  Bankgarantie über die finanzielle Leistungsfähigkeit des Antragstellers, die 

nicht älter als drei Monate ist;  

e)  höchstens drei Monate alter Nachweis einer in einem Mitgliedstaat domi-

zilierten Versicherungsgesellschaft darüber, dass der Antragsteller gegen die 
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finanziellen Risiken seiner beruflichen Haftpflicht entsprechend den in 

Liechten-stein massgeblichen Bestimmungen versichert ist;  

f)  aktueller von der zuständigen Behörde des Herkunftsstaates ausgestellter 

Nachweis über die körperliche und geistige Gesundheit des Antragstellers.  

Art. 13 

Fristen, Beschwerderecht 

1) Die für die Berufszulassung zuständige Behörde in Liechtenstein 

bestätigt dem Antragsteller innert Monatsfrist den Empfang der Unterlagen und 

teilt ihm gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. 

2) Das Verfahren für die Prüfung des Antrags muss innert kürzester Frist, 

spätestens vier Monaten nach Einreichung der vollständigen Unterlagen durch 

Verfügung abgeschlossen werden.  

3) Vorbehaltlich Abs. 1 bis 2 gelten für das Beschwerderecht die Bestim-

mungen des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege. 

Art. 14 

Führen der Berufsbezeichnung 

Personen, deren Berufsqualifikation anerkannt wird, führen die in Liechten-

stein für den betreffenden Beruf massgebliche Berufsbezeichnung bzw. 

Abkürzung der Berufsbezeichnung.  
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Art. 15 

Sprachkenntnisse 

Personen, deren Berufsqualifikation anerkannt wird, müssen über die 

Sprachkenntnisse verfügen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit in Liech-

tenstein erforderlich sind. 

Art. 16 

Führen von akademischen Titeln 

Die Führung von akademischen Titeln richtet sich nach den Bestimmungen 

des Gesetzes über das Hochschulwesen. 

Art. 17 

Verwaltungszusammenarbeit 

1) Die für die Berufszulassung zuständige Behörde leistet der ent-

sprechenden Behörde eines Mitgliedstaates unter Wahrung der Vertraulichkeit der 

ausgetauschten Informationen Amtshilfe, um die Anwendung dieses Gesetzes zu 

erleichtern.  

2) Die für die Berufszulassung zuständige Behörde unterrichtet die ent-

sprechende Behörde eines Mitgliedstaates unter Wahrung der datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen über das Vorliegen disziplinarischer oder strafrecht-

licher Sanktionen oder über sonstige schwerwiegende Sachverhalte, die sich auf 

die Ausübung der in diesem Gesetz erfassten Tätigkeiten auswirken könnten. 

Insbesondere prüft sie die Richtigkeit der Sachverhalte; sie befindet über Art und 

Umfang der durchzuführenden Prüfungen und unterrichtet die entsprechende 

Behörde des Aufnahmestaats über die Konsequenzen, die sie aus den übermit-

telten Auskünften zieht. 
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Art. 18 

Zuständige Behörden 

Die Regierung betraut die für die Berufszulassung zuständigen Behörden 

mit folgenden Aufgaben: 

a)  Information der Bürger und der zuständigen Behörden der anderen 

Mitgliedstaaten über die liechtensteinischen Rechtsvorschriften für die 

Aufnahme und Ausübung einer Berufstätigkeit, einschliesslich des 

Sozialrechts, sowie, wenn dies angebracht ist, über etwaige Standesregeln 

und berufsethische Regeln.  

b)  Die Unterstützung von Personen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte in 

anderen Mitgliedstaaten, soweit es um Fragen der Anerkennung von 

Berufsqualifikationen geht.  

Art. 19 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Gesetz vom 11. März 1998 über 

die Anerkennung von Hochschuldiplomen und beruflichen Befähigungsauswei-

sen, in der Fassung des Gesetzes vom 27. November 2003, LGBl. 2004 Nr. 33, 

aufgehoben.  

Art. 20 

Inkrafttreten des Gesetzes 

Dieses Gesetz tritt wie folgt in Kraft: 

1) Für EWR-Staatsangehörige am Tage der Kundmachung. 

2) Für schweizerische Staatsangehörige am Tage des Inkrafttretens des Be-

schlusses des EFTA-Rats zur Aufnahme der Richtlinie 2005/36/EG vom 7. Sep-
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tember 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in Anhang K Anla-

ge 3 der Vaduzer Konvention. 

* * * 


